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Briefliche Abstimmung 
 
Beim Abstimmen werden immer wieder Fehler gemacht, wodurch sich die Stimmabgabe als 
ungültig entpuppt und nicht mitgezählt werden kann. 
 
Achtung, folgende Punkte sind für eine gültige briefliche Stimmabgabe zwingend zu 
beachten: 
 

 Die Ausweiskarte muss eigenhändig unterschrieben sein. 

 Verwenden Sie für die briefliche Stimmabgabe ausschliesslich das offizielle 
Stimmcouvert für Stimm- und Wahlzettel. Legen Sie dazu den Stimm- oder Wahlzettel 
ungefaltet in das Stimmcouvert und kleben dieses zu.  

 Packen Sie anschliessend das Stimmcouvert zusammen mit der unterschriebenen 
Ausweiskarte in das amtliche Antwortcouvert (Fenstercouvert) so ein, dass die Adresse 
der Einwohnergemeinde Rohrbach ersichtlich ist.  

 Reichen Sie das Stimmmaterial rechtzeitig bei der Gemeindeverwaltung ein. Sie können 
das Antwortcouvert per Post an die Einwohnergemeinde Rohrbach schicken oder Sie 
legen das Antwortcouvert bis spätestens 09.00 Uhr am Abstimmungs-/Wahlsonntag in 
den Briefkasten der Gemeindeverwaltung. 

 
Fehlt die Unterschrift oder kommt das Material im falschen Couvert zurück, ist die 
Stimmabgabe ungültig. 
 
Sie haben auch die Möglichkeit der persönlichen Stimmabgabe. Diese erfolgt am 
Abstimmungs-/Wahlsonntag an der Urne zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr.  
 


